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Vol letreckbare Ausfertigu n g

114 C zsAlOB

Amtsgericht Aachen

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

f n dem Rechtsstrelt

P rozess bevol lm ächtigte : Rechtsanwältin Overlack-Kosef , Viersener
Strasse 303, 41063 Mönchengladbach,

g e g e n

P rozessbevol I m ä chti gte r:

hat das Amtsgericht Aachen

im schrift l ichen Verfahren gemäß S 495 a ZPO auf den Schlusstormin vorn 24.9,2008

Klägerin,

Beklagte,
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am 27 .10 .2008
durch die Richterin arn Amtsgericht Dr, Dailemand_purrer

fuir Recht erkannt:
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€ nebst Zinsen in Höho
dem 18.05,2006 sowie

Erstattung der geltend gernachten
3 Pflvc i. V. rn. S 3sB BcB.

Die Bekfagte wird verurteirt, an die Krägerin gzg,Ez
von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit
vorgerichtliche Anwaltskosten von 40,gs € zu zahlen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt dio Berrragte.

Das Urteil ist vorfäufig vollstreckbar.

Von der Darstellung

abgosehen.
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Die Kfägorin hat gegen die
Mietwagenosten aus den gg

Beklagte Anspruch auf
7 SIVG ,249. 823 BGB,

T a . t b e e t q , n d  _

des Tatbestands wird gemäß den ss g 13 a, 4gs a zpo

,,.1h11,rr,ff,h

Die Krägerin ist aktivregitimiert. Die sicherungsabtretung ist nicht wegen Verstoßesgegen g 1 Abs. 1 RBerG aus dem Gesichtpunkt der Besoqung fremder
. Rechtsangelegenheiten nichtig. Geht es dem Mietwagenunternehmon irnwesentlichern darum, die durch die Abtretung eingeräumte sicherireit zu verwirklich€n,
r$so be.orgt es keine Rechtsangeregenheit.des geschädigten Kundel, sondos eine

eigene '{rgetegenheit fgr lndiz für eine Konstellation der letztern Art stellt zunächst der
wortaut der Abtretungsvereinbarung dar, nämrich die ausdrrckriche Zweckbestimmung
der Abtretung zur sicherheit, der deuiliche Hinwels darauf, dass crer Geschädigte dieschadensersatzanspri.lche serbst durchiusetzen habe sowie, dass eich lie Abtretung
nicht auf sämtliche Ansprüche des degchadigten bezieht, sondern $cn aut oieErsatzansprüche im Zusammenhang mit den Mietwagenkosten beschränkt (BGH DAR2006, 381). sämiliche Kriterien riegen hier vor, Darüber hinaus wurde der Geschädigte
seitens der Krägerin am 20.03.2006 zur Begreichung der Rechnung aufgefordert.
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soweit die Beklagte parallel hierzu ebenrall aufgefordert wurde, begrtindet dies noch
nicht die Besorgung eines fremden Rechtsgeschäfß; redigrich, wenn nach derGeschäftspraxis des Mietwagenunternehmens die schadensersatzforderungen oerunfallgeschädigten Kunden eingezogen werden, bevor diese serbst auf zahrung inAnspruch genommen werden, besteht eine Indiz für einen sorchen verstoß gegen g 1Abs, 1 RBerG (v91. BGH a. a. O.).

Dio gert.nd gemachten Mietwagenkosten gehen auch nicht über den nach s 249 BGBzur wiederherstellung erforderlichen Aufuand hinaus. Insoweit zentriert sich die dem
streitfall zugrunde riegende probrematik auf die Frage, ob der seitens der Krägeringertend gemachte Tarif im sinne eines ,,Normartarifs,, * und zwar nicht redigrich der
Bezeichnung nach, sondern auch inharflich - anzusehen ist oder ars tibersetzter
unfelltarif. Hierbei wiederum stett sich vorab die Frage, ob die Geschädigte sich damit
begntlgen konnte, dle Anmietung zu einem Tarif vozunehmen, der demjenigen der
aktueilen ,,schwacke-Liste" für das entsprechende postreitzahrengebiet entspricht, oder
ob man diese statistik ars schätegrundrage f(ir ungeeignet erachten und den
Geschädigten auf das Ergebnis konkret vorzunehmende,. Vergreichsangebote
ven'veisen muss' Die Frage nach dem Vorliegen einer unfallspezifischen Situalion stelltsich er6t dann, wenn objektiv feststeht, dass die Mietwagenkosten den - wie auch
lmmer zu ennitternden - Normartarif übersteigen und die weitere Frage im Raum steht.
ob und inwieweit ein Zuschlag auf den Normaltarif zutässig ist.

Das erkennende Gericht erachtet die nach der jeweirigen schwacke_Liste ermitterten
Kosten als die maßgebrichen Normartarife (so auch oLG Körn Nvl20a7,199 und oLG
Nürnborg-Fürth sp 2007, 255, im prinzip auch BGH, urteir vom 11.03.2008, Az": vr ZR
164107)' Es ist zwar bekannt, dass im Zuge dieservierfach und rrachhartig diskutierten
Problematik eine * z. T. kaum noch übersehbare - Anzahr von Gegenstirnmen existiort,
die der 'schwacke Liste" - aus unterschiedrichen Gründen - die Geeignethert ars
schätzgrundrage absprechen. rnsoweit steilt das oLG Nürnberg-Fürth a, a. o. jedoch
zu recht fest' dass eine arternative schätzgrundrage, die hinreichend reistungsfähig
wäre' dem auf rasche und preiswerte Erredigung angeregten Massengeschäft derunfallregurierung Rechnung zu tragen, bisrang nicht existiert. Erhebungen, Anarysen
und Auswertungen eines Dr. Zinn oder des Fraunhofer Instituts (um nur beispierhaft
einige der Gegenstimmen zu n6nnen) mögen zwar fttr den statistischen uno
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wissenschafilichen Bereich eine nicht abzusprochende Bedeutung haben; als

einheitliche und objektivierbare Grundlage für die lnstanzrechtsprechung können sie

jodoch nicht horangezogen werden--Vor dem Hintergrund dieser Problematit< haben

sich offensichtf ich auch die vorgenannten Oberlandesgerichte zur Vereinheit l ichung

und praxistauglichen Handhabung der Tarif-Rechtsprechung auf die Heranziehung

bislang anerkannter Standard-Tarife nebst pauschalierter Aufschläge erkannt.

Die Kosten für die Kasko-Versicherung sind aue den zutreffenden Gründen in

Klageschrift erstattungsfähig. Ferner hat die Zedentin dem Alter der Fahrzeugs mit

Anmietung eines Fahrzeuges aus einer um eine Stufe niedrigere Fahrzeugklasse

das beschädigte Fahrzeug hinreichend Rechnung getragen'

Der Anspruch auf Erstattung der außergerichtlichen Rechtsanwaltsgeblrhren ist als

Zahlungsanspruch begrllndet aus S 250 BGB. Indem die Beklagte boreits die

Hauptforderung der Klägerin als unbegrLtndet zurtlckweist, liegt darin zugleich auch die

Zurirckweisung der Anwaltskosten dom Grunde nach, so dass der Zahlungsanspruch

auch ohno eine vorherige fristbebundeno und mit AblehnungsrnCrohung versehoner

Autforderung zut Freistellung oder erst nach Bezahlung der Gebtlhren durch die

Klägerin entstanden ist.

Die prozessualen

713 ZPO.

Nebenentscheidungen beruhon auf den $S 91 Abs. 1,  708 Nr.  11,

dor

der

als

$lreitwert: 329,52 e

i i '1, " ,

Dr. Dallemand-Purrer


